
807 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 
des Landesverteidigungsausschusses 

Uberdie Regierungsvorlage'. ,(524 der Beila- Derbndesverxeidigu·ngsauss,huß hat in seiner 
gen): Bundesgesetz uberdie Anforderung Sitzung am .&.März 1.968 den Serich·tdes Unter
von Kraftfahrz'eugen, 'Schiffen ,sowie Bauma- ausschusses .entgegengenommen- und .die Reg.ie
schinen für das Bundesheer (Militärleistungs- run;gsvorlag'e mi,t aenvom Unterausschußv:or-

gesetz~ geschlagenen Abänderungen in Beratung gezogen. 
In der Debatte e.rgriffen außerdem Beridtt-

In keinem Staat ist ein Heer so ausgerüstet, erstatter die Abgeordneten .M 0 n d I, Pr eu ß
<I:aß es jederzeitgänzlieh auf die lnanspruch- 1 e r, Tö ä li n g, Re gens bu r ger, 'W 0-

nahnie zusätzliCher Leistungen der Bürger ver-d i c a, Pa y, S t röe~, der Ausschußobmann 
zichten könnte. Vielfach wird ein Heer in einem Ma rw a n - Sc h los s er und 'Bundesminister 
Einsatzfall 'zur Erfüllung seiner Aufgaben noch Dr. Pr ade röas Wort. 
zusätz'Iieh -aus dem -zivilen Bereich Leistungen be- Bei der Abstimmung wurde die Regierungs'
nötigen. Dies gilt auch für das österreichische vorlage ul1terBerücksichtigung der vom Unter
Bundesheer: Da die Anforder-ung ,solcher 'Leistun- ausschuß vorgeschlagenen und wceiterer im Laufe 
genz:ugun'Sten -des Staates weitgehende Eingriffe der Debatte beantragten Abänderungen an;ge
in die Redtts- und 'Freiheitssphäre ~es ;Einzelnen ll(!)mmen. 
"Zur Folgehat,clürfen ,diese in einem :Rechtsstaat 
nur auf 'Grund'von gesetzlichen Bestimmungen 'Zu '§ ,4' Ahs. 6 des Gesetzent,wurf.es wird be-
vor,genommen ;we·r,den. Diesen Erforderlltissen merkt: 
wird ,dur:ch vorlieg.enden Gesetzentwurf Rech- Diese Stelle des Entwurfes gedenkt nicht ge
nung getragen. In ihm wird vor allem bes:timmt, sondert des "ruhenden Na·chlasses". Dies 1st nrcht 
welche. Leistung.en an,gefordert werden können, notwendig, weil nach ·dem ,österreichismen bür
welmes Verfahrenhiebeieinzuhalten ist und gerlichen Recht i(vgl. 'besonders§ 547 des allge
weIChe 'Entschädigungen den Leistungsverpflichte- meinen hürgerlichen GesetzbuChes) .fingl,ert wird, 
ten bei Inanspruchnahme von Leistungen zu- daß ,die Verlassenschaft noch vom Verstorbenen 
stehen. besessen wird. B·iszur Einantwortung 'Oder bis 

Der Landesverteidigungsausschuß ehat in seiner : zum Obergang des Ergentums an einer einzelnen 
'Sitzung -am , 1:7. Jänner 1968 ,zur Vorberlltung Sache an einen Einzelnachfolger können für und 
der Regierungsvorlage einen Un'tenusschußein- gegen den Nachlaß die Rechte geltend gemacht 
gesetzt, dem von der Osterreichisch.en Volkspar-' werden, die auCh für 'und gegen den Eibillsser 
t:ei die Ab,geordneten Dr. .K r anz 1m.a y r, bestanden haben. Mit der Einarrtwortun;g oder 
M a r wa n -$ c.hloss.e r,M a y rund Tö d- mit dem übergang des Eigentums an einer ein
lin'g, :vonder Sozialistis.chen Partei österreichs: zeInen Sache an einen Einzelrechtsnachfolgerwird 
die A],geordneten M ondl,Pa y und S .t.ei- • '.der Erhebzw.der Einzekechtsnachfolger munit
ninge 1" an;gehöl'ten .. Der Abgeordnete Z ed 1- I telbarer Rechtsnachfolger des Erblassers. 
1 in,g er von der Ereiheitlichea Partei öster-: Als Er:gebnisseiner .Beratungen ,stellts0mit der 
reichs wurde mit beratender S:imme den Bera- LandesverteidigungsausscllUß den .A nr ra:g, ,der 
tungen des Unterausschusses beigezogen. : Nationalrat wolle dem an g es chI 0 s sen e n . ,I. 

Der Untera'ussChußhat die Regierungsvorlage: Ge set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu
eingehend ;beraten und eine 'Reihe vem Abände- I stimmung erteilen. 
rungen vorgeschlagen, worüber ,dem Landesv:er-: 
teidigungsa usschuß ein Bericht vorg.elegt wurde. Wien, am 8. Mä:rz 1968 

MlIyr 
'BeriChtel"Statter 

Marwan-Sdt1ossu 
. Obmann 
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2 807 der :6eilagen 

'j. 

Bundesgesetz' vom XXXXXXXXXX 
über die Anforderung von Kraftfahrzeugen, 
Luftfahrzeugen, Schiffen sowie Baumaschinen 
für das Bundesheer (Militärleistungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Für das Bundesheer können zur Erfüllung 
seiner ihm nach §'2 Abs. 1lit. a des Wehrgesetzes, 
BGBl. Nr. 181/1955, obliegenden Aufgaben nach 
Maßgabe der Bestimmungen ,dieses Bundes
gesetzes Leistungen angefor,dert wef1den. 

§ 2. (1) Als Leistung kann die überlassung fol
gender Gegenstände zur Benützung angefordert 
werden: 

a) Kraftfahrzeuge und Anhänger im Sinne des 
§ 2 Z. 1 und 2 des Kraftfahrgesetzes 1967, 
BGBL Nr. 267, samt Zubehör und Ersatz: 
teilen, 

b) Luftfahrzeuge im Sinne des § 11 Abs. 1 
des Luftfahrtgesetzes, BGBL Nr. 253/1957, 
samt Zubehör und Ersatzteilen, 

c) Schiffe im Sinne des § 1 Abs. 1 der Schiffs
patentverordnung, BGBI. Nr. 120/1936, 
samt Zube~ör und Ersatzteilen, 

d) Baumaschinen samt Zubehör und Ersatz
teilen. 

(2) Die überlassung von Ersatzteilen darf nur 
insoweit angefordert werden, als sie ausschließ
lich dem angeforderten LeistungsgegellJStand 
dienen. 

(3) An einem zur Benützung überlassenen Lei
stungsgegenstand dürfen 'yom Bundesheer jene 
Änderungel7! vorgenommen werden, die für die 
militärische: Verwendung unerläßlich sind. 

§ 3. (1) Leistungen dürfen nur im Falle eines 
unbedingt notwendigen Bedarfes,· der auf andere 
Weise nicht oder nicht rechtzeitig befriedigt wer

. den kann, ange.fordert werden. 

(2) Bei der Anforderung von Leistungen ist 
auf den sonstigen Bedarf des Bundes sowie auf 
den Bedarf der Länder und Gemeinden an Lei
stungsgegenständen, ,deren Beschaffung zur Er-

füllung der Aufgaben dieser Gebietskörperschaf
ten im Rahmen der Landesverteidigung notwen
dig ist, Bedacht zu nehmen. 

§ 4. (1) Zur Leistung verpflichtet ist 
a) bei der Anforderung einer Leistung nach 

§ 2 Abs.. 1 lit. a die Person, auf deren 
N amen das Kraftfahrzeug oder der Anhän
ger zum Verkehr zugelassen ist (Zuiassullgs
besitzer), hinsichtlich nicht zum Verkehr 
zugelassener Kraftfahrzeuge und Anhänger 
der Eigentümer des Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers; , 

b) bei ·der Anforderung einer Leistung nach 
§ 2 Abs. 1 lit. b hinsichtlich zugelassener 
Luftfahrzeuge der Luftfahrzeughalter, hin
sichtlich, nicht zugelassener Luftfahrzeuge 
der Eigentümer des Luftfahrzeuges; 

c) bei: der Anforderung einer Leistung nach 
§ 2 Abs. 1 lit. c' der Eigentümer des 
Schiffes; 

d) bei der Anforderung einer Leistung nach 
§ 2 Abs. 1 lit. d der Eigentümer der B~u
maschine. 

(2) Trifft die im Abs. 1 festgesetzte Leistungs
pflicht mehrere Personen, so ist jede einzelne von 
ihnen für sich mit Wirkung für dieanderezut 
Leistung verpflichtet. 

(3) Besteht an einem Leistungsgegenstand ein 
Eigentumsvorbehalt, so ist die Person zur Lei
stung verpflichtet, der gegenüber das Eigentum 

'vorbehalten worden ist, bei einem zum Verkehr 
zugelassenen Kraftfahrzeug oder Anhänget 
jedoch stets der Zulassungsbesitzer, bei einem zu
gelassenen Luftfahrzeug stets der Luftfahrzeug
halter. Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(4) Wird ein Leistungsgegenstand auf Grund 
eines Eigentumsvorbehaltes vom Eigentümer 
zurüdl:.gefordert, so geht die Leistungspflicht auf 
diesen über. 

(5) Ist der Zulassungsbesitzer eines zum Ver
kehr zugelassenen Kraftfahrzeuges oder Anhän
gers Bestandnehmer dieses Leistungs-gegenstandes, 
so geht mit der Auflösung des Bestandver~rages 
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8071 ;der' Beilagen 3 

die:Lerstungspflichtauf den Eigentümer des Lei
stungsgegenstandes über.' Das gle~che. gilt, wenn 
der:Luftfahrzeughalter eines zugelassenen Luft
fahrzeuges Bestandnehm~rdiese& Leistungsgegen ... 
standes ist. :. 

(6), Nich (lern Tode· des' Leistungspflichtigen 
geh,t die' Leistungspflicht auf . den allfälligen 
Rechtsnach.folger, am Leistungsgegenstand, man,.. 
gel~· eines solchen auf den Eigentümer des Lei
stungsg~genstandes ·über. 

(7): Eiti.WechseLin der Person des: bisher. Lei
stungspflichtigen . ist von diesem, im . Fal1e des ~ 
Abs," 6 vom .Rechtsnachfolger beziehungsweise: 
Eigen tümer, .a uf.. den die Leistungspflicht über-. 
gegangen ist, unverzüglich der zuständigen An
forderungsbehöI1de zu' melden .. überdies hat· in 
den fällen.der. Abs. 4 und 5 der bisher Lei-. 
stungspfliditig'e den.Leistungsbescheid ·unverzüg-. 
lich der Person zu übergeben, auf die. die:. Lei-' 
stungsp'flichi: .. übergegangen ist. 

(8)VeI'pfl:ichtungenaus einem. Bereitstellungs- : 
bescheid(§ J2) gehen. inden Fällender Abs . .4 
bis ,6 nicht über, solange der Zeitpunkt, in dem: 
die . übergabe des Leistungsgegenstandes zu er-J 
folgen' hat, von der zuständigen BehÖrde noch~ 
nicht bestimmt ist. 

c) ·Unternehmen,. die. der: Versorgung .mit 
Elektrizität,.Gas' oder Wasser, oder der 
Öffentlichen Nachrichtenübermittlung die
nen, hinsichtlich der zur ... Erfiillung ,dieser 
Aufgaben .. notwendi,gen Leistungsgegen
stände; 

d) Unternehmen, die ·dem. öffentlichen Ver~ 
kehr dienen, hinsichtlich der zur Aufrecht
erhaltung des lebenswichtigen VeI'kehrs 
notwendigen Leistungsgegenstände ; 

e) andere als von olit. c und .,d erfaßte U nt er
nehmen; :soweit. diese: lebenswichtigeAuf~ 
gaben' erfüllen, hinsichtlich der zur Erfül. 
lung dieser': Aufgaben notwendigen Lei
stungsgegenstände; . 

f) Seelsorger:cgesetzlich anerkannter Kirchen 
oder Religionsgesellsch·aften, Krzte; Heb
ammen :und Tierärzte hinsichtlich der zur 
Edüllungihrer Aufgaben notwendigen Lei
stungsgegenställlde; 

g) Besitzer von' Invalidenkraftfahrzeugen (§ Z 
Z .. '18 des Kraftfahrgesetzes '1967) oder von 
sonstigen Kraftfahrzeugen,· die im Hin,. 
blick auf die. Invalidität des Besitzers mit 
im Zulassung~schein eingetragenen Zusatz
geräten oder geänderten Bedienungsein
richtungen ausgestattet sind, hinsichtliCh 
dieser Kraftfahrzeuge; 

h) Ausländer,. soweit nach. den allgemein an
erkannten Regeln des Völkerrechtes oder 
auf Griind von Stäatsvenrägen Befreiun
gen bestehen;' 

§5.. Kann, der die Anfonderung von Leistun- .. 
genbegr:ijndende BedarLdurch .. die Inanspruch-: 
.nahme·· von Leistungell" verschiedener Personen: 
befriedigt,. w~rden,so, sind.i,die. Personen heran-; 
zuziehe·n,. durch deren.Leistungden militärischen: .. , 
Interessen unter möglichst .geringer. Verletzung' 
berücksichtigupgsViürdigeranderer Interessen ami 
zweckmäßigsten ,entsprochen wird., Für die mili
tärischen Interessen 'sind insbesondere der vorge-i 
sehene militärische Verwendungszweck sowie die: 

(2) Lebenswichtig im Sinne des Abs. 1 lit. d 
und e sind jene Erfordernisse, die der Befriedi
gungder. notwendigen Bedürfnisse des. tä,glichen 
Lebens.dienen.: 

rasche Einsatzmöglichkeit des Leistungsgegen- § 7. (1) Die Anforderung von Leistungen ob~ 
standes, füi-'die berücksichti'gungswünligen'ande-i liegt der Bezirksverwaltungsbehörde als Änfor
ren Inieressen,insbesondere die' wirtschaftlichen: derungsbehörde. Zuständig ist die' Anforderungs
Verhältnisse und ,der sonstige Lebensbedarf des behörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich der 
Leistungspfliditigen 'sowie anderer durch die An- Leistungspflichtige seinen or,dentlichen Wohnsitz 
forderi.mg petroffener Personen maßgeblich .. Lei·, hat. Trifft .die· Leistungspflicht ein Unternehmen, 
stungsgegenstände, die der Berufsausübung.die-i so ist ,die Anforderungsbehörde zuständig, in 
nen, dürfen nur dann angefordert werden, wenn: deren örtlichem Wirkungsbereich der Ort ge~egen 
der .Bedarf nicht· dunh die ·Anforderung>von, ist, von dem aus der Leisiungspflichtige über den 
Leistungsg~genständengedeckt wer,den kann; die' Leistungsgegenstand hauptsächlich ·verfügt. 
keinen 'beruflicherr Zwecken dienen.' (2). Die Leistung ist idurch'die zuständige. An

§ 6. (1) Von der Leistungspflicht ausgenom-: forderungsbehörde : auf .. Grund.eines Antrages 
merr 'sind' des Militärkommandos, in dessen örtlichem Wir-

) Geh" k·· . ch f d . d ... kungsbereich die Anforder. ungsbehörde ihren 
a '. lets orpers a ten ·un an ere Junst!'- ·S· h ' f' d W··h d· E" . 

ch P d ··ff" l·ch R cli' h· ltz at, anzu or ern. aren emes msatzes 
s e. ersonen es 0 ent I en ·e tes m-' d B d h "d ch . D· 11 . ch lich d E f·ll . A f b 'es un, es eeres sm au sonstige lCnstste en 
~. t H h ~r .zur 1 ru . ungyon cli u ga

L 
e~:(Kommanden) des Bundesheeres 'hinsichtlich ihres 

er.' 0 elts:.er;a tung. notwen gen el- Bedarfes antrags berechtigt. Der Antrag _ist'bei 
stungsgegenstan e; der.zuständigen AnfO'l'derungsbehörde oder. beim 

b) :Institutionen. des Zivilschutzes, 'des Feuer-' ·Amt· der Landesregierung des Bund·eslandes, .. aus 
wehr;" Rettungs •. und Sanitätswesens: hin- desserr'Bereich. der. Leistungsgegenstarrdangefoi::
sichtlich der. zur ErfÜ'llung ihrer Aufgaben' :dert werden 'soll, einzubringen. Im Antrag sind 
notwendigen Leistungsgegenstände; .. ' zumindest, Zahl. und Art .. der. anzufordernden 

2 
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807 der Beilagen 

Leistungsgegenstände anzuführen: Dem Antrag
steller kommt keine Parteistellung im Sinne des 
§ 8 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge
setzes 1950, BGBl. Nr. 172, zu. 

§ 8. (1) Die zuständige AnforderuO:gsbehörde 
ist berechtigt, von natürlichen und juristischen 
Personen sowie von Personengesellschaften des 
Handelsrechtes, in deren Eigentum, Besitz oder 
Gewahrsame sich ein Leistungsgegenstand befin-

. det, jene Auskünfte zu verlangen, die zur Vor
bereitung und Durchführung einer Leistungs
anforderung erforderlich sind. Insbesondere darf 
die zuständige Anforderungsbehörde Auskünfte 
über die einen Leistungsgegenstand betreffenden 
Rechtsverhältnisse, über die Beschaffenheit und 
den Wert eines Leistungsgegenstandes einholen. 
, (2) Die Berechtigung nach Abs. 1 umfaßt auch 

. das Recht, Einblick in Unterlagen zu nehmen, 
die sich auf die Auskunftserteilung beziehen. 

§ 9. (1) Organe der zuständigen Anforderungs
behörde sind berechtigt, zur Vorbereitung einer 
Leistungsanforderung Leistungsgegenstände an 
Ort und Stelle zu besichtigen und, soweit es 
hiezu erforderlich ist, Grundstücke und Räum
lichkeiten zu betr,eten. 

(2) Die zuständige Anforderungsbehörde 1St 
berechtigt, bei der Besichtigung nach Abs. 1 Or
gane militärischer Dienststellen (Kommanden) 
als Sachverständige beizuziehen. 

§ 10. Auf Grund von Auskünften oder Be
sichtigungen nach den §§ 8 oder 9 erlangte 
KeJ..1ntnisse dürfen nur zur Durchführung dieses 
Bundesgesetzes verwertet werden. 

§ 11. (1) Der Bescheid, mit dem die Leistung 
angefordert wird, ist' als Leistungsbescheid zu 
bezeichnen und schriftlich zu erlassen. Er hat im 
Spruch 

a) den Antragsteller, 
. b) ,den Leistungspflichtigen, 

c) ,den Leistungsempfänger, 
d)die genaue Bezeichnung des Leistungsgegen

standes, 
e) die Zeit und den Ort der übergabe des 

Leistungsgegenstandes 
zu enthalten. Bei befristeten Bescheiden hat der 
SpruCh auch die Zeit und den Ort der Rückstel
lung des Leistungsgegenstandes zu enthalten. 

(2) Leistungsempfänger ist die Dienststelle 
(Kommando) ,des Bundesheeres, der der Lei
stungsgegenstand zu übergeben ist. 

§ 12. Zur Vorbereitung einer Leistung kann 
ein Leistungsgegenstand jederzeit auch ohne 
Vorliegen der Voraussetzungen nach § 3 Abs. 1 
in der Art mit Bescheid angefordert werden, daß 
der Zeitpunkt, in dem der Leistungsgegenstand 
zU: übergeben ist, einer gesonderten Bestimmung 
vorbehalten bleib.t. Dieser Bescheid, für den 1m 

übrigen § 11 sinngemäß gilt, ist als Bereitstel
lungsbescheid zu bezeichnen. Die Bestimmung 
des Zeitpunktes hat mittels gesonderten Beschei
des zu erfolgen. Wenn es militärische Rücksich
ten, insbesondere die rasche Erbringung der Lei
stung, erfordern, kann die Bestimmung des Zeit
punktes der übergabe ,des Leistungsgegenstandes 
auch dura;' eine allgemeine Bekanntmachung des 
Bundesministeriums für Landesverteidigunger
folgen. Die allgemeine,Bekanntmachung ist durch 
Anschlag an den Amtstafeln der Gemeinden, 
sofern dies aber aus militärischen' Rücksichten 
nicht möglich ist, in anderer geeigneter Weise -
so insbesondere durch Rundfunk oder sonstige 
akustische Mittel - kundzumachen. 

§ 13. Als Zeitpunkt der übergabe des Lei
stungsgegenstandes darf frühestens der Zeitpunkt 
der Anordnung eines Einsatzes des Bundesheeres 
nach § 2 Abs. 1 lit. a des Wehrgesetzes oder der 
Zeitpunkt ,der Bereitstellung von Truppen des 
Bundesheeres zu einem solchen Einsatz oder, 
sofern die Einberufung von Wehrpflichtigen der 
Reserve früher erfolgt, der Zeitpunkt, an dem 
die Wehrpflichtigen den außerordentlichen Prä
senzdienst anzutreten haben, bestimmt werden. 

§ 14. Wenn der Leistungsbescheid nach § 11 
oder der gesonderte Bescheid nach § 12 nicht 
ohne eine den Zweck der Leistungsanforderung 
gefährdende Verzögerung nach den Bestimmun
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensge
setzes 1950 zugestellt werden kann, ist die Zu
stellung an den Leisrungspflichtigen oder den 
Lenker des angeforderten Kraftfahrzeuges oder 
den Piloten des Luftfahrzeuges oder den Führer 
des Schiffes oder der: Baumaschine an jedem Ort, 
an dem eine der genannten Personen angetroffen 
wird, zulässig. 

§ 15. (1) über die Berufung gegen einen Lei
stungsbescheid nach § 11 oder gegen einen Be
reitstellungsbescheid nach § 12 sowie gegen: einen 
gesonderten Bescheid nach§ 12 hat der'Landes

,hauptmann zu entscheiden. Gegen diese Ent
scheidung ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht 
zulässig, \ 

(2) Einer Berufung gegen einen Leistungsbe
scheid nach § 11 sowie gegen einen gesonderten 
Bescheid nach § 12 kommt keine aufschiebende 
Wirkung zu. 

§ 16. (1) Der Leistun'gspflichtige hat .den an
geforderten Leistungsgeg,enstand am angeordne
ten Ort zur angeordneten Zeit unter Vorweis des 
Leistungsbescheides . nadl § 11 oder des Bereit
stellungsbescheides nach § 12 und des allenfalls 
nach § 12 erlassenen gesonderten Bescheides dem 
Leistungsempfänger (§ 11 Abs. 2) betriebsbereit 
zu übergeben oder übergeben zu lassen. Sofern 
es notwendig ist, hat der Leistungspflichtige oder 
sein Vertreter den Leistungsempfänger in die 
Bedienung des Leistungsgegenstandes einzuweisen. 

'--

I 
,I 

I 
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Im Falle der übergabe eines zum Verkehr zuge
lassenen Kraftfahrzeuges oder Anhängers oder 
eines zugelassenen Luftfahrzeuges hat der Lei
stungspflichtige oder sein Vertreter überdies 
dem Leistungsempfänger den Zulassungsschein 
auszufolgen; der Zulassungsschein verbleibt bis 
zur Rückgabe des Leistungsgegenstandes beim 
Leistungsempfänger. Der Leistungspflichtige oder 
sein Vertreter hat ferner anzugeben, ob und 
welchen ,dritten Personen Rechte am Leistungs
gegenstand zukommen. 

(2) Der Leistungsempfänger hat eine Nieder
schrift über die übernahme, über den .Zustand 
sowie über den geschätzten Wert des Leistungs
gegenstandes im Zeitpunkt der übergabe abzu
fassen. Angaben über Rechte Dritter am Lei
stungsgegenstand sind in ,der Niederschrift zu 
vermerken. Die Niederschrift ist vom Leistungs
empfänger sowie vom Leistuhgspflichtigen oder 
seinem Vertreter zu unterfertigen. Wird die 
Unterschrift vom Leistungspflichtigen oder 
seinem Vertreter verweigert, so ist dies sowie 
der Grund für die Verweigerung zu vermerken~ 
Eine Gleichschriftder Niederschrift ist dem Lei
stungspflichtigen oder seinem Vertreter auszufol
gen; je eine weitere Gleichschrift ist der zustän
digen Anforderungsbehörde und den in der 

. Ni!Xierschrift genannten ,dritten Personen, denen 
Rechte am Leistungsgegenstand zukommen, zu 
übermitteln. 

(3) Stellt sich anläßlich der übergabe des Lei
stungsgegenstandes an den Leistungsempfänger 
heraus, daß der Leistungsgegenstand für den 
militärischen Zweck ungeeignet ist, so ist der 
Leistungsgegenstand dem Leistungspflichtigen 
oder seinem Vertreter unverzüglich zurückzu
stellen. Mit der Rückstellung des Leistungsgegen
standes tritt der Leistungsbeseheid nach § 11 

. bzw. der Bereitstellungsbescheid bzw. der geson
derte Bescheid nach § 12 außer Kraft. Der Lei
stungsempfänger hat über die Rückstellung des 
Leistungsgegenstandes eine Niederschrift abzu
fassen, die den Grund der Rückstellung zu ent
halten hat. Die Niederschrift ist vom Leistungs
empfänger sowie vom Leistungspflichtigen oder 
seinem Vertreter zu unterfertigen. Wird die 
Unterschrift vom Leistungspflichtigen oder 
seinem Vertreter verweigert, so ist dies sowie 
der Grund für die Verweigerung zu vermerken. 
Eine Gleichschrift der Niederschrift ist dem Lei
stungspflichtigen oder seinem Vertreter ~uszu
folgen; je eine weitere Gleichschrift ist der zu
ständigen Anforderungsbehörde und den in der 
Nieders·chrift g,enannten dritten Personen, denen 
Rechte am Lcistungsgegenstand zukommen, zu 
ü bermi tteln. 

§ 17. (1) Der Leistungspflichtige wird durch 
einen Bereitstellungsbescheid nach § 12 bis zu 
dem für die übergabe ,des Leistungsgegenstandes 
angeordneten Zeitpunkt verpflichtet, der zu
ständigen Anforderungsbehörde zu melden: 

1. bei zum Verkehr zugelassenen Kraftfahr
zeugen und Anhängern 

a) die Abmeldung ,des Kraftfahrzeuges oder 
Anhängers (§ 43 des Kraftfahrgesetzes 
1967), 

b) jede Hinterlegung und Ausfolgung des Zu
lassungsscheines und der Kennzeichentafeln 
(§ 52 des Kraftfahrgesetzes 1967), 

c) die Aufhebung ,der Zulassung (§ 44 des 
Kraftfahrgesetzes 1967), 

d) jede Änderung, durch die behördliche Ein
tragungen im Zulassungsschein beruhrt 
werden (§ 42 des Kraftfahrgesetzes 1967); 

2. bei zugelassenen Luftfahrzeugen 
a) jede Knderung der im Zulassungsschein 

(§ 13 Abs. 1 des Luftfahrtgesetzes) oder im 
Eintragull'gssch,ein (§ 6 der Luftfahrz,eug
register- und Kennzeichen-Verordnung, 
BGBl. Nr.6611958} angegebenen Um
stände, 

b) den WiQerruf von Zulassungen und An
erkennungen ausländischer Zulassungen 
(§ 19 des Luftfahrtgesetzes); 

3. bei zum Verkehr zugelassenen Schiffen 

a) jede Knderung der im Schiffspatent ange
gebenen Umstände (§ 21 der Schiffspatent
verordnung bzw. § 3 ,der Verordnung 
RGBl. Nr. 90/1884 in der Fassung des 
Abschnittes II der VeroranungRGBl. 
Nr. 225/1899); 

b) die Zurückbehaltung des Schiffspatentes 
und dessen Wiederausfolgung, die Nichtig
erklärung und Zurückstellung des Schiffs
patentes (§ 23 Ab. 2 und Abs. 3, § 24 und 
§ 25 der Schiffspatentverordnung) bzw. die 
Einziehung des Schiffspatentes (§ 3 der 
Verordnung RGBl. Nr. 90/1884 in der 
Fassung ,des Abschnittes II der Verordnung 
RGBl. Nr. 225/1899); 

4. bei nicht zum Verkehr zugelassenen Kraft
fahrzeugen, Anhängern und Schiffen, bei nidlt 
z,ugelassenen Luftfahrzeugen sowie bei Bau
maschinen 

a) j('!de Änderung der Beschaffenheit, die 
eine wesentliche Änderung der Nutzungs
möglichkeit des Leistungsgegenstandes be-
wirkt, ' 

b) jede Knaerung der Eigentums- und Besitz
verhältnisse am Leistungsgegenstand, 

c) die Verlegung des ordentlichen Wohnsitzes; 
ist der Leistungspflichtige ein Unterneh
men, die Knderung des Ortes, von dem 
aus er über den Leistungsgegenstand haupt
sächlich verfügt. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 Z. 1 und 3 
gilt nur insoweit, als der angeforderte Leistungs
gegenstand von einer anderen Behörde als der 
zuständigen Anforderungsbehörde zum Verkehr 
zugelassen wurde. 
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§ 18~ (1) Von der Zustellung eines Leistungs
bescheides nach § 11 oder eines nach § 12 erlas
senen gesonderten. Bescheides -. bzw .. 'von einer 
nach§ 12 erlassenen allgemeinen Bekanntmachung 
an bis zur Rückstellung des Leistungsgegenstan
des' nach § 20 bzw. bis .zurÜbernahme des ,Lei~ 
stungsgegenstandes in dasE~gentum des Bundes 
nach § 21 kann, der Eigentümer oder sonst Be
redltigteunter. Lebenden nicht rechtswirksam 
über den Leistungsgegenstand ,verfügen. 

, (2). Während des Zeitraumes zwischen der 
übergabe des Leistungsgegenstandes und seiner 
Rückstellung ruhen alle Pflichten und Rechte aus 
einem den Leistungsgegenstand betreffenden 
Versicherungsvertrag. 
.. (3) 'Während des'· Zeitraumes zwischen .' der 
übergabe des Leistungsgegenstandes und seiner 
Rückstellung ruhen die öffentlich-rechtlichen 
Pflichten und Rechte, die sich auf den Leistungs
gegenstand beziehen. In den Fällen der Abs. 4 
und 5 des § 4 hat aer bisher Leistungspflichtige, 
im Falle des § 4 Abs. 6, der Rechtsnachfolger 
bzw. Eigentümer; auf den die Leistungspflicht 
übergegangen ist; die Änderung jener Rechtsver
hältnisse; die zum V.erkehr zugelassene Kraft
fahrzeuge.und Anhänger betreffen, der nach § 43 
in Zusammenhalt mit § 123 Abs.l des Kraftfahr
gesetzes 1967 zuständigen B,ehörde unverzüglich 
zu: melden;. damit gdten diese Kraftfahrzeuge 
oder Anh~nger: als nach§43 des Kraftfahrgesetzes 
1967 abgemeldet. 

§ 19. (1) Sind die Voraussetzungen fürdie An
forderung der Leistung weggefallen; hat die zu
ständige Anforderungsbehörde den Leistungsbe
scheid oder den Bereitstellungsbesdleid .auf An
trag ,des' Leistungspfl.idltigen oder von Amts 
wegen. aufzuheben (Aufhebungsbescheid). 

(2) Der Aufhebung:sbescheid bedarf der Schrift
Iichkeii~ Er hat - ausgenommen bei Aufhebung 
eines Bereitstellungsbescheides - im Spruch 

a) die. zur Rückstellung verpflichtete Dienst
, . stelle (Kommando) des Bundesheeres, 

b) die zur. Rüd(übernahme verpflichtete Per
son, 

c) die., genaueßezeichnung. des Leistungs
:. gegenstandes, 

- cl) die Zeit. und. den Ort der Rückstellung des 
Leistuntgsgegenstandes 

zu . en thalten. 
(3) Gegen. den Aufhebungshescheid ineirie Be

rufung nicht zulässig. 

§ 20. (1) Sofern' aus'dernach§ 16 Abs. 2 ab
gefaßten 'Niederschrift ersichtlich ist, daß Dritten 
das Eigentum am Leistungsgegenstand zusteht, 
sind die Zeit und der Ort der Rückst'ellung des 
Leistungsgegenstandes diesen Personen bekannt
zugehen. 

,(2) .. Der: h-istungspflichtige ha t .. den Leistungs
gegenstand . zu der' im. Aufhebungsbescheid. bzw. 
im befristeten Leistungsbesch,eid angeführten~Zeit, 

und an dem in diesem Bescheid,angeführten·Ort 
rückzuübernehmen oder rückübernehmen,zuJa5-
sen. 

(3) Der Leistungsempfänger ,hat' über..die 
Rückstellung, über den Zustand. und über .den 
geschätzten Wert des Leistungsgegenstandes.im 
Zeitpunkt, der Rückstellung eine Niederschrift 
abzufassen. In der. Niederschrift ist .weiters zu 
vermerken, ob ,und inwieweit eine Beschädigung 
oder wertvermindernde. Abänderung, 'des,Lei
stungsgegenstandes vorliegt .. Die ,'Niederschrift 
ist vom Leistungsempfänger sowie ." vom -Lei· 
stungspflichtigen oder seinem yertreterzu unter
fertigen., Wird die Unterschrift vom . Leistungs
pflichtigen oder seineIl?- Vertreter. verweigert, -so 
ist dies ,sowie der Grund für':die Verweigerung 
zu- vermerken . .Ist. ,der 'Leistungspflichtige, oder 
sein Vertreter nidlt 'erschienen, sO.ist dies eben
falls. zu v.ermerken. Eine Gleichschrift 'Lder 
Niederschrift ist dem Leistungspflichtigen ,oder 
seinem Vertreter auszufolgen;.. eine. w'eitere 
Gleichschrift ist der zuständigen Anfor.derungs
behörde zu übermitteln. 

§ 21. (1)' IstMr Leistungsgegenstand im Zeit
punkt der Rückstellung so beschädigt oder: abge
ändert, daß eine Zurückversetzung in den vori
gen Stand untunlich . ist; so hat der Buncl-auf 
Antrag des Eigentümers den Leistungsgegenstand 
in seiiiEigentum zu übernehmen. 

(2) Wenn der Leistungsgegenstand ·ini Zeit
punkt der Anforderung fabriksneu war,: hat .der 
Bund auf Antrag des Eigentümers auch . ohne 
Vorliegen der im Abs. 1 genannten Umstände 
den Leistungsgegenstand, in 'sein: Eigentum .. zu 
ü'bernehmen. 

(3) Besteht an einem Leistungsgegenstandjein 
Eigentumsvorbehalt, so ist auch die Person: be
rechtigt, einen Antrag nach Abs. 1 .0derAbs. 2 
einzubringen, der gegenüber das Eigentum vor
behalten wurde. 

(4) Anträge nach A<hs. 1 oder Abs. 2' sind an 
dem für ·die Rückstellung -'des Leistungsgegen
standes bestimmten Tag bei'der' Dienststelle';des 
Bundesheeres (Kommando), die zur Rückstellung 
verpflichtet, ist; einzubringen. Gegen'die'Ver
säumung·der Antragstellung an dem vorgenann
ten Tag, ist dieWied'ereinsetzung·.in den:-vorlgen 
Stand zu' bewilligen;' wenn' ,der' AntragsteUer 
glaubhaft macht, daß er durch ein unvorherge~ 
sehenes' oder unabwendbares Ereignis ohne sein 
Verschulden verhindert war; den Antrag an·dem 

. für die Rückstellung des Leistungsgegenstandes 
bestimmten Tag einzubringen. Der', Antrag· auf 
Wiedereinsetzung muß binnen einer Woche 
nach Aufhören des Hindernisses gesteUt· werden. 
Gegen die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist 
ein Re-chtsmittel nicht .zulässig. 

(5) über Anträge' nach ,.Abs. loder, 'Abs. 2 
sowie über. einea Antrag .auf Wiedereinsetzung 
nach Abs. 4 hat ,die. zustän.dige ,Anforderungsbe
hörde. ZU! entscheiden. 
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'(6)'überdie . Behlfung gegen:' einen·' Besdieid . "' § 25; (l)Die!Entsmädigung nam .§2.4 isdn 
nach' Abs. loder Abs. 2'söW'ie:gegen eineii,'Be~ Geld zu-leisten. 
smeid; mitdem-der'Antrag auf-Wiedereinsetzurig (2)'Die Entschädigung nam § 24 Abs: list 
nach Ab!. 4 aogelehnt:'wurde; hat'~der LandeS- innerhalb von zwei Wochen n~m Eintritfder' 
hauptmann zu entscheiden. '. Gegen~:'dies'eEnt- Rechtskraft' des nach § 28 Abs. 1 erlassenen Be-:
scheidungl ,ist ,;einordentlimes· Rechtsmittel: :nimt smeides zu. zahlen. 
zulässig. 
: -(7) Im Falk eines Antragesnadi Abs: 1 'öder "(3)iDieEntschädigung:nach§, 24~Abs.2ist :bei 
Abs; ~ hat,der Leist.ungsgegenstand ,bis' zur Ent':' wiederkehrenden _vermögensrechtlichenNachtei
scheidung übe. diesen Antrag· iri: Verwahrung len in monatlichen Teilbeträgen jeweils im nach
des-'Bunde;' zubleiben;" Wird der Antrag abge- hinein_zu ,zahlen .. Gebührt die Entschädigung nur 
wiesen;"' SO" ist: der' f:eistungsgegenstand nacKEin':' Hit, Teile. von Monaten, ist nur der entsprechende 
tritt -der -RechtsKraft dieses: BeseheidesvomLei- Teil des monatlichen, Teilbetrages zu zahlen. Die 
stungspflichtigen ··oder"von . seinem Vertreter . an bis. zum. Eintritt der Remtskraft des· nach. § 28 
dem' in' 'diesem Bescheid' zu' beZeichnenden 'Ort Abs; 1 erlassenen, Bescheides. gebühr,enden' Teil-

beträge sind innerhalb von zwei- Wochen. nam 
unverzüglich rückiuübernehmen; §"-20;'Abs.-3 Eintritt der Remtskraft. dieses Bescheides zu zah
gilt silmg,emäß. len ... Die. Entsmä~igung eines einmaligen vermö-
", .§:22~'(1)' Wird' de't Leistungsgegensdnd nicht gen!>rechtlichen ·Nachteiles nach § 24 Abs. 2 ist 
zu der: für' die Rückstellung-hestimmten Zeit innerhalb_von zwei Wochen nach' Eintritt der 
rückübernommen, so ist der Leistungsgegenstand Reclltskraft: des. nach § 28 Abs.1 erlassenen Be
aüf Kosten llntlGefahrdes" Leistungspflichtigen scheides, zu Zlhlen. 
vom' Burud zu ··cverwa·hren;'Von"dei 'Verwahrung 
sind der Leistl,mgspflichtige und; . sofern dieser 
fiidit Eigentümer tles Lcistungsgegenstandesist, 
auch der Eigentümer .zu· verstäridigen. 
. (2) Wird der verivahrfe Leist~ngsgegenstand 

nimt, innerhalb von _ drei Monaten vom.' Lei
St).l11gspflicqtigen :6der) . sofern dieser . riicht der 
~igentümer des Leistung~egenstandes ,ist, von 
diesem rückübernommen, so ist derI.ei:St~gs-:: 
gegenstanß _geriChtlich zu hinterlegeri; §H25 des 
~llgemeinen b\irgerIicheri: Gesetzbuches ist sinri"" 
geriiäßanzuwenden. 

, §23;'(1)Nach§'·U,§ 12; ~ 15, §'19,oder"§'21 
erlasserie" Bescheide;,diif KrHtfahrz'euge, Anhän
ger'·oder . Schiffe betreff.en; :die :nichtvon'der : zu
ständigen' c: Anforderungsbehörde:' zum· Verkehr 
zugelassen wUrden; 'sind jener B.ehörde,die>· da$ 
Kra:ttfahrzeug," den Arihänger:.oder -, das' Smiff 
zum',: V erkehr. ~zugelassen; hat,: :unverzüglich' zur 
Kenntnis.:zuhringen. 

: (2) Nach" §'1 r; '§'12,,§'. 15~§ 1:9 oder §, 2ler

§ 26: Anspruch.auf. Entschädigung nach, §24 
Abs. 1 haben' die Personen,in' deren;Vermögen 
der Nachteil' eingetreten ist, nach §24 Abs. 2 
jene Personen,: die·den VerdienstausfaH erlitten 
haben (Anspruchsberechtigte). 

§ 27. Der Antrag nach § 24 .. Abs. 1 istv:om 
Anspr.uchsberechtigten:.C§ .26) . innerhalb 'von 
sechs Wochen nach Rückstellung des. angeforder
ten·Leistungsgegenstandes; der _Antrag nach .~ 24 
Abs: 2,. innerhalb, von, 'sechs Wochen nach über
gabe. :des; ap.geförderten Leistungsgegenstandes bei' 
der zuständigen ... , Anforderungshehärde ~ . .einzu
bringen. 

", '§c 28 ... (1) Die· z.uständige Anforderungshehörde 
hat über' Anträge nach§ 27. innerhalb. von acht 
Wochen. nach: Antragstellungmit Bes.meid ,zu er
kennen. 

'(2)Gegeil Bescheide nach Abs. 1 ist eine Be
rufung nicht zulässig. 

lassene' Bescheide;: die Luftfa:hrzeugebeti"effen, .§. 29.(1) Sofern eine nam § 24 Abs.2 zu lei
sindcdemBundesamt·für, Zivilluftfahrt ,unver~ stende. Entschädigungrucht voUstänflig ermittelt 
ziig'liclr,zur.:Kenntnis z\L.:b~ing.en. werdenkap.n; weiL der ,abzUsChätzende .. ver-
.. §24:'.(1} 'Für' .diLüb.erlass-qng--des Leistungs.: r,nögensrechtliche Nachteil sich rucht von vorn
gegenstandes zur Benützung ist . auf- Antrag':des herein bestimmen l1\ßt, ist die, Entschä~igE'Jlg iuf 
AnspruChsheremtigteIl' (§,"26) eine Ent:Schädi·: . Antrag des AnspiuehsberechtigteIl. (§', 26) inner-. 
gung zu leisteIL Die EntSdiädigung'rimtet 'sim halb .der, im . Abs~ 3 genannten Frist endgültig 
nach der if,Iöhe der' Wertminderung; die .. der : Lei- festzusetzen. 
stungsgegenstanddurm die Benützung.während 
der Leisturigsdauer erlitten' hat. 

'(2) Außet" der im Abs.1·genannten Entschädi
gung- ist iuf -Antrag des Anspruehsberechtigten 
(§:: '26)einc-.angemessene En tsmädigllng ,für den 
Verdienstiusfal~ 'zu .rgewähren; der' d unh den 
Entzug·der:· Benü tzung . des ;'Leistungsgegenstan
des während der Leistungsdauer ·ent;steht. 

(2) Der Antrag nach Abs. 1 ist· vom Ansprums
hereehtigtert (§ 2,6) innerhalb von sechs Wochen 
nach Rückstellung des Leistungsgegenstandes bzw. 
nach" übernahme des Leistungsgegenstandes >. in 
das Eigentum des Bundes bzw; nach Kenntnis
nahrne" vorii·:Untergang:· des -Leistungsgegenstan
des' bei:'·der' :,zuständigen Anforderungsbehörde 

,einzubringen .. 
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(3) Die zuständige Anfor,derungsbehörde hat 
über Anträge nach Abs. 2 innerhalb von acht 
Wochen nach Antragstellung mit Bescheid zu e,r
kennen. 

(4) Gegen'Bescheide nach Abs. 3 ist eine Beru
fung nicht zulässig. 

(5) Die Entschädigung nach Ahs. 1 ist inner
halb von zwei Wochen nach Eintritt der Rechts
kraft des nach Abs. 3 erlassenen Bescheides zu 
zahlen. 

§ 30. (1) Weist der ,angeforderte Leistungs
gegenstand im Zeitpunkt der Rückstellung eine 
Beschädigung oder wertmindernde Knderung auf, 
so ist auf Antrag des Anspruch'5berechtigten 
(§ 31 Abs. 1) eine besondere Entschädi~ung nam 
Abs. 2 zu leisten. 

(2) Zu ersetzen sind die für eine sachgemäße 
Instandsetzung des Leistungsgegenstandes erfor
derlichen Kosten. Eine Wertminderung des Lei
stungsgegenstandes infolge einer Beschädigung 
oder Knderung im Sinne des Abs. 1 ist insoweit 
zu ersetzen, als eine solche Wertminderung auch 
nach einer sachgemäßen Instandsetzung verbleibt 
oder deshalb vorliegt, weil die sachgemäße In-
s~andsetzung unmöglich oder untunlich ist. ' 

, § 31. (1) Anspruchiuf besondere Entschädi
gung nach § 30 haben die Personen, 'in deren 
Vermögen der Nachteil eingetreten ist (An
spruchs berechtigte ). 

(2) Der Antrag auf besondere Entschädigung 
nach § 30 ist vom Anspruchsberechtigten (Abs. 1) 
innerhalb' von sechs Wochen ilach Kenntnis
nahme der den Anspruch begründenden Tat
sachen bei der zuständigen Anforderungsbehörde 
einzubringen. Die Frist beginnt nicht vor der 
Rückstellung des Leistungsgegenstandes zu laufen. 

,(3) Die zuständige Anforderungsbehörde hat 
über Anträge nach Abs. 2 innerhalb von acht 
Wochen nach AntragsteIlung mit Bescheid zu er
kennen. Gegen diesen Bescheid ist eine Berufung 
nicht zulässig. Eine besondere Entschädigung ist 
innerhalb von zwei Wochen, nach Eintritt der 
Rechtskraft dieses Bescheides zu zahlen. 

§ 32. (1) Ist der angeforderte Leistungsgegen
stand untergegangen oder in das EigentJUm des 
Bunde'li übernommen worden, so ist auf Antrag 
des Anspruchsberechtigten (Abs. 2) eine Vergü
rung in der Höhe des Verkehrswertes, der dem 
Leistungsgegenstartd im Zeitpunkt der übergabe 
(§ 16) zugekommen ist, zu leisten. 

(2) Anspruch auf Vergütung nach Abs. 1 ha
ben die Personen, in deren Vermögen der Nach
teil eingetreten ist (Anspruchsberechtigte). 

(3) Der Antrag auf Vergütung nach Abs. 1 
ist vom Anspruch5berechtigten (Abs. 2) inner
halb von sechs Women nach Kenntnisnahme der 
den Anspruch begründenden Tatsachen bei d~r 
zuständigen Anforderungsbehörde einzubringen" 

(4) Die zuständige Anfor,derungsbehörde hat 
über Anträge nach Abs. 3 innerhalb von acht 

Wochen nach AntragsteIlungmit Bescheid zu er
kennen~ Gegen diesen Beschddist eine Berufung 
nicht zulässig. Eine Vergütung ist innerhalb von 
zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft 
dieses Bescheides zu zahlen. 

§ 33. Die Vergütung nach § 32 ist auch außer 
den im § 1425 des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches bezeichneten 'Fällen durch Gerichts
erlag zu leisten, wenn aus der nach § 16 Abs. 2 
abgefaßten Niederschrift ersichtlich ist, daß drit
ten Personen dingliche Rechte am Leistungsge
genstand zustehen, oder wenn der zuständigen 
Anforderung$behörde auf" andere Weise das Be
stehen solcher Rechte bekannt wird. Hinsichtlich 
dieser dinglichen Rechte tritt die Vergütung an 
die Stelle des Leistungsgegenstandes. 

§ 34. (1) Ein Anspruchsberechtigter nach § 26, 
§ 31 Abs. looer § 32 Abs. 2 kann innerhalb 
von drei Monaten nach Zustellung des nach § 28, 
§ 29, § 31 oder § 32 erlassenen Bescheides die 
Festsetzung der Entschädigung, der besonderen 
Entschädigung oder der Vergütung durch das or
dentliche Gericht beantragen. Zuständig ist das Be
zirksgericht, in dessen Sprengel der Anspruchs
berechtigte seinen ordentlichen Wohnsitz, sofern 
der, Anspruchsberechtigte eine juristische Person 
ist, diese ihren 'Sitz hat. Hat der Anspruchs
berechtigte keinen ordentlichen Wohnsitz (Sit~) 
im Inland, so ist das Bezirksgericht zuständig, in 
dessen Sprengel die zuständige Anfordel.'1ungs
behörde ihren Sitz hat. Das Verfahren richtet 
sich nach den Bestimmungen über das gericht
liche Verfahren außer Streitsachen; die Bestim
mungen ,des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, 
BGBl. Nr. 71, über die gerichtliche Feststellung 
der Entschädigung sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) Mit 'dem Einlangen des Antrages nach 
Abs. 1 beim Bezirksgericht tritt der nach § 28, 
§ 29, § 31 oder § 32 erlassene Bescheid außer 
Kraft. Ung,eachtet dessen ist der in einem solchen 
Bescheid festgesetzte Entschädigungs-, besondere 
Entschädigungs- oder Vergütungsbetrag ,dem 
Antragsteller vorläufig zu zahlen oder im Falle 
einer bereits ,erfolgten Zahlung zu heiassen. 

§ 35. (1) Der Leistungspflichtige hat Anspruch 
auf Ersatz der notwendigen Fahrtkosten, die ihm 
durch die übergabe des Leistungsgegenstandes 
nach § 16 Abs. 1, sowiedur.ch die Rücküber
nahme des Leistungsgegenstandes nach§ 16 
Abs. 3, § 20 Abs. 2 oder § 21 Abs. 7 erwachsen. 

(2) Notwendige Fahrtkosten im Sinne des 
Abs. 1 sind 

a) die notwendigen Kosten des für die F.ahrt 
zum Ort d,er übergabe des Leistungsgegen
standes und für die Fahrt vom Ort der 
Rückübernahme des Leistungsgegenstandes 
zum Wohnort (Ort 4er Betriebsstätte) des 
Leistungspflichtigen oder seines Vertreters 
benötigten Treibstoffes} 
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b) die notwendigen Kosten der Benützung 
eines Massenbeförderungsmittels für die 
Rückfahrt aes Leistungspflichtigen oder 
seines Vertreters vom Ort der übergabe 
des Leistungsgegenstandes zum Wohnort 
(Ort der Betriebsstätte) des Leistungspflich
tigen oder seines Vertreters und für die 
Hinfahrt vom Wohnort (Ort der Betriebs
stätte) des Leistungspflichtigen oder seines 
Vertreters zum Ort aer Rückübernahme 
des Leistungsgegenstandes, 

c) die notwendigen Kosten eines für die über
gabe und für die Rückübernahme des Lei
stungsgegenstandes erforderlichen Trans

. portes. 

(3) Der Leistungspflichtige hat ferner Anspruch 
auf eine Abgeltung der Zeitversäumnis in der 
Höhe von 10 S für jede, wenn auch nur be
gonnene Stunde.. Die Abgeltung aer Zeitver
säumnis gebührt für die Zeit, die aer Leistungs
pflichtige oder sein Vertreter infolge seiner Ver
pflichtung zur übergabe oder Rückübernahme 
eines Leistungsgegenstandes vom Verlassen der 
Wohnung oder der Betriebsstätte bis zur Rück
kehr aufwenden muß. 

§ 36. (1) Leistungsgegenstänae, deren üb:r
lassung mit einem nach § 12 erlassenen Berelt
stellungsbescheid angefordert ist, können nam 
den jeweiligen militärismen Erfordernissen unter 
Berücksichtigung ziviler Interessen zum Zwecke 
der Erprobung der in diesem Bundesgesetz vor
gesehenen Maßnahmen im Rahmen von Instruk
tionen e§ 33 ades Wehrgesetzes) in der Höchst
dauer von zwei Tagen innerhalb eines Jahres 
durm gesonderten Bescheid herangezogen wer
den. Der Besmeid ist mindestens zwei Wochen 
vor dem für die übergabe des Leistungsgegen
standes vorgesehenen Zeitpunkt zuzustellen. 

(2) Abs. 1 findet auf die im § 2 'Abs. 1 Ht. d 
genannten Leistungsgegenstände keine Aawen
dung. 

(3) Auf Heranziehungen nach Abs. 1 finden die 
Bestimmungen der §§ 7, 11, 15 Abs. 1, 16, 18, 
20 bis 35 sinngemäß Anwendung. 

§ 37. Eine Verwaltungsübertretung begeht 
a) wer der Auskunftspflicht nach § 8 oder 

der Verpflichtung, die Besichtigung von 
Leistungsgegenständen nach § 9 zu dulden, 
zuwiderhandelt, 

b) ein Leistungspflimtiger, der einer nach § 4 
Abs. 7, § 16 oder § 17 auferlegten Ver-

pflichtung - ausgenommen die Unter
zeichnungspflimt nam § 16 Abs. 2 oder 
3 - zuwiderhandelt, 

c) wer vorsätzlich oder grob fahrlässig Lei
stungen nach diesem Bundesgesetz er
sch,wert oder unmöglich macht, 

sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
mit strengerer Strafe bedroht ist oder nimt ein 
strafgerichtlich verfolgbarer Tatbestand vorliegt. 
Er ist von der Bez.irksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 30.000 S oder mit Arrest bis 
zu sechs Wochen zu bestrafen. Bei Vorliegen er
schwerender Umstände können Geld- und 
Arreststrafe nebeneinander verhängt werden . 

§ 38. Die durm dieses Bundesgese~z veranlaß
ten Schriften und Amtshandlungen stnd von den 
Stempel- und Rechtsgebühren, den Bundesver
waltungsabgaben sowie den Gerimts- und Justiz
verwaltungsgebühren befreit. 

§ 39. Mit der Vollziehung dieses Bundesge
setzes ist hinsichtlich 

a) des § 6 Abs. 1 lit. c und d das Bundes
ministerium für Landesverteidigung, so
weit der W,irkungsbereich des Bundes
ministeriums für Handel, Gewerbe und 
Industrie oder des Bundesministeriums für 
Verkehr und verstaatlichte Unternehmun
gen beruhrt wird, im Einvernehmen mit 
dem jeweils berührten Bundesrrunisterium, 
des § 6 Abs. 1 lit. e das Bundesministerium 
für Landesverteidigung, soweit der Wir
kungsbereim des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industrie oder des 
Bundesministeriums für Land- und Forst
wirtschaft berührt wird, im Einverneh
men mit dem jeweils berührten Bundes
ministerium, 

b) des § 38, soweit es sich um Stempel- ~n~ 
Remtsgebühren handelt, das Bundesmlm
sterium für Finanzen, soweit es sich um 
Bundesverwaltungsabgaben handelt, das 
Bundeskanzleramt und, soweit es sich um 

. Gerich,ts- und Justizverwaltungsgebühren 
handelt, das Bundesministerium für Justiz, 
jeweils im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für Landesverteidigung, 

c) der von ,den Gerichten anzuwendenden 
Bestimmungen das Bundesministerium für 
Justiz, 

d) der übrigen Bestimmungen das Bundes
ministerium für Landesverteidigung 

betraut. 
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